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Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat
zum Grossratsbeschluss betreffend
Interkantonale Vereinbarung Uber die kantonalen Beitrage an die Spitadler zur

Finanzierung der arztlichen Weiterbildung und deren Ausgleich unter den Kan-
tonen (Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung; WFV)

1. Zusammenfassung

Die Plenarversammlung der GDK! hat die eingangs erwahnte Interkantonale Vereinbarung
am 20. November 2014 verabschiedet. Es ist nun an jedem einzelnen Kanton, dartiber zu
befinden, ob er dieser Vereinbarung beitreten will. Im Kanton Bern ist der Grosse Rat fir die-
sen Entscheid zustandig.?

Die Vereinbarung legt fest, dass sich ein Kanton an den Kosten beteiligt, die den Spitalern auf
seinem Kantonsgebiet im Rahmen der Weiterbildung von Arztinnen und Arzten (Assistenzérz-
teschaft) entstehen. Pro Vollzeitaquivalent-Assistenzstelle legt die Vereinbarung den Mindest-
betrag von CHF 15 000 pro Jahr fest.

Nicht alle Spitaler und damit auch nicht alle Kantone tragen im gleichen Mass zur Weiterbil-
dung bei. Die Vereinbarung will daher dazu beitragen, die unterschiedlichen Kostenaufwande
unter den Kantonen auszugleichen. Massgebend fiir diesen Ausgleich ist die Bevolkerungs-
zahl des betreffenden Kantons. Die Berechnungsmethode des Ausgleichs ist in Artikel 5 der
Vereinbarung verankert. Die Kantone kénnen auch einen CHF 15 000 Ubersteigenden Beitrag
pro Vollzeitdquivalent-Stelle entrichten, kdnnen diese Mehrkosten nach Artikel 2 der Vereinba-
rung aber nicht in den Ausgleich unter den Kantonen einbringen.

Der Regierungsrat hat das eingangs erwéhnte Geschaft am 3. Februar 2016 an den Grossen
Rat tiberwiesen und beantragte ihm als Grossratsbeschluss unter anderem,

o der Interkantonalen Vereinbarung beizutreten,

e den Regierungsrat zu ermachtigen, die Vereinbarung zu kiindigen.

Der Grosse Rat ist diesem Antrag nicht vollumféanglich gefolgt, sondern hat am 7. Juni 2016
beschlossen

¢ der Interkantonalen Vereinbarung beizutreten, sofern ihr alle 26 Kantone beitreten,

¢ den Regierungsrat zu verpflichten, die Vereinbarung zu kindigen, sofern die Anzahl beige-
tretener Kantone unter 26 féllt (d.h. wenn ein anderer Kanton gekiindigt hat und somit nicht
mehr alle 26 Kantone dieser Vereinbarung angehéren).

Aus Sicht des Regierungsrates hat die vorberatende GSoK? das Geschaft korrekt vorberaten
und die beiden in den Grossratsbeschluss aufgenommenen Zusatze sind im Grossen Rat
ordnungsgemass zustande gekommen. Sowohl die vorberatende Kommission als auch der
Grosse Rat haben aber im Nachhinein betrachtet leider von Seiten der kantonalen Verwaltung
nicht tber samtliche Informationen verfiigt, die fir eine umfassende Beurteilung des Ge-
schafts nétig gewesen waren.

Die Gesundheits- und Sozialkommission erklarte sich daher bereit, das Geschéaft nochmals zu
behandeln, sofern der Regierungsrat es dem Grossen Rat erneut unterbreiten méchte und
sofern es um wichtige neue Tatsachen und Erkenntnisse erganzt sein wird.

! Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)

2 Artikel 74 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 88 Absatz 4 der Verfassung des Kantons
Bern vom 6. Juni 1993 (BSG 101.1)

3 Gesundheits- und Sozialkommission des Rates (GSoK)
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Der Regierungsrat dankt fur diese Bereitschaft und zeigt in Ziffer 2.8 des vorliegenden Vor-
trags neue Erkenntnisse und bis anhin wenig thematisierte Aspekte fir einen Beitritt zur Ver-
einbarung auf. Insbesondere haben der Regierungsrat und die Universitatsleitung seit dem
Beschluss des Grossen Rates vom 7. Juni 2016 beschlossen, 100 neue Studienplatze fur die
Humanmedizin zu schaffen.

Dem Grossen Rat wird beantragt, seinen Beschluss vom 7. Juni 2016 in zwei Punkten zu &n-
dern, d.h.

o darauf zu verzichten, der Vereinbarung nur beizutreten, sofern ihr alle 26 Kantone beitre-
ten,

¢ darauf zu verzichten, dass der Regierungsrat die Vereinbarung zu kiindigen hat, sofern die
Anzahl beigetretener Kantone unter 26 fallt.

2. Ausgangslage

2.1 Fehlende Finanzierungregelung im Krankenversicherungsgesetz

Aufgrund der im KVG* geregelten Spitalfinanzierung besteht die Gefahr, dass die Spitéler ihr
Engagement fiir die Weiterbildung der Arztinnen und Arzte reduzieren kénnten. Vor dem Hin-
tergrund eines sich abzeichnenden Arztemangels und aufgrund der Entscheide des Bundes,
der Kantone und der Universitéaten, das Aushildungsengagement in der Schweiz diesbeziig-
lich zu verstarken, ist es unabdingbar, die Stellen fur die in Weiterbildung stehenden Arztinnen
und Arzte (Assistenzarzteschaft) an den Spitélern finanziell angemessen abzusichern und
eine gesamtschweizerisch mdglichst gerechte Finanzierung sicherzustellen.

Die Weiterbildungskosten flr die Assistenzarzteschaft gelten als gemeinwirtschaftliche Leis-
tungen. Diese Kosten sind aber nach Artikel 49 Absatz 3 KVG nicht in den KVG-Tarif einge-
rechnet. Demgegeniber dirfen die Lohnkosten der Assistenzarztinnen und -arzte in diese
Berechnungen einfliessen.

Die Belastung im Zusammenhang mit den Kosten der arztlichen Weiterbildung, die in den
einzelnen Kantonen unterschiedlich hoch ist, wird zudem weder im nationalen Finanzaus-
gleich noch in der IUV® beriicksichtigt.

Um diese Problematik zu l6sen, empfahl die Plattform ,Zukunft arztliche Bildung®, in welcher
Behdrden und gesundheitspolitische Organisationen aktuelle Themen der arztlichen Weiter-
bildung koordiniert angehen, die Einfihrung des Modells ,PEP* (pragmatisch, einfach und
pauschal). Die Ergebnisse aus dieser Plattform liegen in Form eines Berichts und des Modells
PEP vor. Der ,Dialog Nationale Gesundheitspolitik”, der als standige Plattform von Bund und
Kantonen gesundheitspolitische Themen diskutiert, hat die Ergebnisse der Plattform im Au-
gust 2011 genehmigt. Geméass diesem Modell ,PEP* unterstiitzt der Kanton die Weiterbildung
der Arztinnen und Arzte mit einem finanziellen Beitrag pro Assistenzstelle an die Spitéler, wo-
bei die Beitrdge an Qualitatskriterien gebunden sind.

An seiner Sitzung von 24. August 2011 hat der Vorstand der GDK die Grundsatze des Mo-
dells PEP genehmigt. Er schlug aber vor, die Mdglichkeit eines interkantonalen Ausgleichs far
die Finanzierung der arztlichen Weiterbildung zu prifen. Eine vom Vorstand der GDK einge-
setzte Arbeitsgruppe wurde beauftragt, einen pauschalen jahrlichen Mindestbetrag pro Voll-
zeitstelle vorzuschlagen, um die Einrichtungen zu entschadigen, die im Bereich der arztlichen
Lehre und der medizinischen Forschung tétig sind (intrakantonaler Ansatz). Weiter wurde die
Arbeitsgruppe beauftragt, Ausgleichsmodelle vorzuschlagen, um die anfallenden Kosten im
Zusammenhang mit der arztlichen Lehre auf alle Kantone zu verteilen (interkantonaler Fi-
nanzausgleich).

4 Bundesgesetz vom 18. Marz 1994 (iber die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10)
5 Interkantonale Universitatsvereinbarung vom 20. Februar 1997 (IUV; BSG 439.20)
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2.2 Vorschlage der Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe schlug Ausgleichszahlungen vor, die auf der Grisse der Kantonsbevolke-
rung und den interkantonalen Patientenstromen basieren. Aufgrund der gesamtschweizerisch
komplexen interkantonalen Patientenstréme wurde das Berechnungs- und Verteilungsmodell
vereinfacht. Auf den urspriinglich beabsichtigten Ausgleich der Kosten der medizinischen For-
schung wurde im Nachhinein aus Grinden unterschiedlicher Zustandigkeiten und der Schwie-
rigkeiten in der bisherigen Kosten- und Leistungserfassung verzichtet, nachdem zu dieser
Problematik eine vom BFS® im Auftrag der Schweizerischen Universitatskonferenz (SUK)
durchgefihrte Studie zu den ,Kosten der akademischen Lehre und Forschung in den Universi-
tatsspitalern” vorlag.

Gestitzt auf die Berechnungen des BFS und die Zahlen, die von den Vertretern der Spitaler
eingereicht wurden, hat die Arbeitsgruppe urspriinglich beabsichtigt, dass die Kantone pro
Assistenzarztin oder -arzt einen Jahresbeitrag von CHF 30 000 an die Universitatsspitaler und
von CHF 20 000 an die nichtuniversitaren Spitalern entrichten. Insgesamt hatten die Beitrage
CHF 200 Millionen betragen.

Gemass einer Schatzung des BFS wendet ein Universitatsspital fur die (un-/strukturierte) arzt-
liche Weiterbildung im Durschnitt total CHF 34,4 Millionen auf. Die Anzahl Stellen pro Jahr
liegt bei durchschnittlich 613. Daher liegen die durchschnittlichen Kosten einer Weiterbildung
bei CHF 56 000 (CHF 28 000 fur strukturierte Bildung).

Nach Diskussionen mit den Kantonen, einer erneuten Prifung der Ergebnisse der Studie des
BFS sowie einer Gegentberstellung dieser Ergebnisse mit den von den Kantonen gelieferten
Erlauterungen hat die Arbeitsgruppe die Pauschalen sodann als zu hoch erachtet.

Die Plenarversammlung der GDK legte am 22. November 2012 gestitzt auf den angepassten
Vorschlag der Arbeitsgruppe die Beitrage der Kantone an die Spitaler fest (CHF 24 000 fur
Arztinnen und Arzte in Weiterbildung an einem Universitatsspital, CHF 18 000 an einem gros-
sen Zentrumsspital und CHF 15 000 an allen anderen Spitéalern, welche die Anforderungen an
die Beitrage erfillen). Zudem hat sie sich fur einen interkantonalen Finanzausgleich ausge-
sprochen, der nach dem Bevdlkerungsmodell erfolgt und friihestens im Januar 2015 in Kraft
treten soll. Auf dieser Grundlage hat die Plenarversammlung vom 23. Mai 2013 einen ersten
Vernehmlassungsentwurf zuhanden der Kantone verabschiedet.

2.3 Ergebnisse der ersten Vernehmlassung

Vierzehn Kantone stimmten der Vereinbarung zu (AG, Al, AR, BE, BL, BS, GE, GL, SG, SO,
TG, TI, VD, ZH), wahrend zwei Kantone sie hauptsachlich aus finanzpolitischen Griinden ab-
lehnen (NW, SZ). Neun Kantone signalisierten hauptsachlich wegen der erheblichen finanziel-
len Belastung der Zahlerkantone Vorbehalte gegeniiber der Vereinbarung.

Einige Kantone wandten sich dagegen, je nach Art des Spitals unterschiedlich hohe Beitrage
zu entrichten (Universitatsspital CHF 25 000, grosses Zentrumsspital CHF 18 000 und andere
Spitaler CHF 15 000). Sie begriindeten dies damit, dass die Weiterbildung der Assistenzarz-
tinnen und -arzten zu Beginn hauptséchlich an den nichtuniversitaren Einrichtungen erfolge.

Bezlglich des Berechnungsmodells wurde geltend gemacht, dass die Verteilung nach der
Bevolkerungszahl Verzerrungen zwischen den bevdlkerungsreichen und den Kantonen mit
weniger Einwohnern schaffe. Schliesslich sei die Festlegung der Anzahl Arztinnen und Arzte
in Weiterbildung und der Pauschalen wahrend der ersten funf Jahre zu lang. Angesichts der
vorgenannten wesentlichen Kritikpunkte wurden der Plenarversammlung Anderungen der
Vereinbarung vorgeschlagen, die die finanzielle Belastung der Zahlerkantone verringern.

Der GDK-Vorstand nahm an seiner Sitzung vom 19. September 2013 von den Ergebnissen
der Anhorung bei den Kantonen Kenntnis. Er gab den Auftrag, Anpassungen vorzuschlagen,
die mit Ricksicht auf den Hauptkritikpunkt geeignet sind, die Zahlerkantone finanziell zu ent-
lasten. Am Grundprinzip des Ausgleichs wurde hingegen festgehalten.

6 Bundesamt fiir Statistik (BFS)



Die Plenarversammlung der GDK hat am 21. November 2013 zur Erfillung der genannten
Hauptforderungen beschlossen, innerkantonal als Mindestpauschale einen einheitlichen Be-
trag von CHF 15 000 festzulegen und die Beteiligung am Ausgleich unter den Kantonen auf
diesen Betrag pro Vollzeitstelle und Jahr zu beschranken, wenn ein Kanton weniger Assis-
tenzarztinnen oder -&rzte als im schweizerischen Durchschnitt aus- bzw. weiterbildet. Zu die-
ser Kompromisslésung wurde im Hinblick auf die kantonalen Beitrittsverfahren eine zweite
Anhdrung durchgefiihrt mit dem Ziel, die definitive Vereinbarungsversion an der Sitzung vom
22. Mai 2014 zu verabschieden.

Diese Losung reduziert die Ausgleichsbetrage unter den Kantonen gegenuber der urspring-
lichen Vernehmlassungsvorlage um knapp die Halfte auf insgesamt rund CHF 15 Millionen.
Bis auf zwei Mitglieder hat die Plenarversammlung dieser Kompromissvariante am 21. No-
vember 2013 zugestimmt und beschlossen, hierzu eine zweite Vernehmlassung durchzufih-
ren.

2.4 Ergebnisse der zweiten Vernehmlassung

20 Kantone ausserten sich zustimmend, wenn auch einige mit Bedenken oder Bemerkungen
sowie zum Teil mit Vorbehalten. Zwei Kantone lehnten die Vereinbarung ab (SZ, NW). Drei
Kantone nehmen sie mit Vorbehalten an (JU, NE, VS). So verlangten die Kantone JU und NE
eine Regelung, die die Ruckkehr der Arzte in ihren Herkunftskanton sicherstellt. Der Kanton
FR wollte sich mit Blick auf verschiedene offene Fragen nicht abschliessend zum Vereinba-
rungsentwurf dussern. In zwei (zustimmenden) Kantonen untersteht der Beitritt einem obliga-
torisches Finanzreferendum (SO, UR). Der Kanton BL hat seine Zustimmung zur Vereinba-
rung davon abhangig gemacht, dass die im Vereinbarungsentwurf vom 21. November 2013
ausgewiesene finanzielle Belastung von jahrlich CHF 164 020 nicht Gberschritten wird.

Der GDK-Vorstand nahm an seiner Sitzung vom 10. April 2014 von den Ergebnissen der
zweiten Vernehmlassung bei den Kantonen Kenntnis.

Gleichzeitig ist die Arbeitsgruppe zusammengekommen, um eine Lésung bezlglich der Kan-
tone, die der Vereinbarung skeptisch oder sogar ablehnend gegeniberstehen, zu finden. Um
finanziellen Bedenken Rechnung zu tragen, hat sie vorgeschlagen, im Sinne eines Anreizes
und im Interesse einer Ausgleichsgerechtigkeit den Betrag von CHF 15 000 nicht fir Arztinnen
und Arzte zu bezahlen, die zum Zeitpunkt des Maturitatserwerbs ihren gesetzlichen Wohnsitz
nicht in einem Vereinbarungskanton hatten. Zudem hat sie vorgeschlagen, fur das Inkrafttre-
ten der Vereinbarung ein Quorum von 18 Kantonen einzuftihren.

Die entsprechend angepasste Vereinbarung wurde der Plenarversammlung der GDK am

23. Mai 2014 vorgelegt. Diese hat entschieden, dass noch Verbesserungen nétig sind und
hat daher die Arbeitsgruppe beauftragt, gewisse Regelungen zu dndern, namentlich beztglich
der von der CLASS” vorgeschlagenen Moglichkeit, ein Monitoring zum interkantonalen Arzte-
fluss einzuflihren. Ebenso war eine neutralere Formulierung der Folgen eines allfélligen
Nichtbeitritts zu finden.

2.5 Annahme der Vereinbarung durch GDK-Plenarversammlung

Die Plenarversammlung der GDK hat schliesslich am 20. November 2014 die Vereinbarung
mit 24 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen angenommen. Die GDK hat dies den Kantonen mit
Schreiben vom 3. Dezember 2014 mitgeteilt. Es ist nun an jedem einzelnen Kanton, dartiber
zu befinden, ob er dieser Vereinbarung beitreten will.

" Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS)
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2.6 Anderungen gegeniiber geltendem kantonalem Recht
2.6.1 Geltendes kantonales Recht

Nach Artikel 104 SpVG?2 beteiligen sich die in der Spitalversorgung tatigen Leistungserbringer
an der durch das MedBG?® anerkannten arztlichen und pharmazeutischen Weiterbildung, wenn
sie solches Personal beschéaftigen und die nach MedBG zusténdige Organisation sie als Wei-
terbildungsstétte anerkannt hat. Die zustéandige Stelle der Gesundheits- und Firsorgedirektion
kann daher nach Artikel 105 Absatz 1 SpVG Leistungsvertrage mit Leistungserbringern ab-
schliessen, die durch das MedBG anerkannte arztliche oder pharmazeutische Weiterbildun-
gen durchfuhren. Absatz 2 dieser Bestimmung raumt dem Regierungsrat die Kompetenz ein,
die Pauschalen festzulegen und insbesondere die Arbeitsleistung zu bericksichtigen, welche
die in Weiterbildung stehenden Personen erbringen.

Diese Regelungskompetenz hat der Regierungsrat in Artikel 31 Absatz 1 SpVV*° wahrge-
nommen, wonach das Spitalamt den Leistungserbringern fir die arztliche oder pharmazeuti-
sche Weiterbildung eine Pauschale von CHF 15 000 pro Jahr und Vollzeitaquivalent entrich-
tet. Nach Absatz 2 wird diese Pauschale gewéhrt fur

a die Weiterbildung bis zur Erlangung des ersten Facharzttitels,

b die Weiterbildung bis zur Erlangung eines weiteren Facharzttitels, sofern der bereits er-
langte Facharzttitel in einem engen curricularen Bezug zum zusatzlich angestrebten Fach-
arzttitel steht,

¢ die Weiterbildung bis zur Erlangung des Titels Spitalapothekerin FPH oder Spitalapotheker
FPH.

2.6.2 Voraussichtliche Rechtslage ab dem Jahr 2018 bei Beitritt zur Vereinbarung

Nach Artikel 10 der vorliegenden Vereinbarung tritt diese in Kraft, wenn ihr mindestens 18
Kantone beigetreten sind. Die GDK geht davon aus, dass die Vereinbarung auf den Beginn
des Jahres 2018 vollzogen werden kann.

Die jahrliche Pauschale pro Arztin oder Arzt in Weiterbildung liegt nach Artikel 2 Absatz 1 der
Vereinbarung bei CHF 15 000. Da — wie in Ziffer 2.6.1 erwédhnt - die Pauschale nach Artikel 31
Absatz 1 SpVV ebenfalls CHF 15000 Franken betragt, wird sich fir den Kanton Bern ab dem
Jahr 2018 (bzw. mit dem voraussichtlichen Inkrafttreten der Vereinbarung) in dieser Hinsicht
nichts andern.

Der Hauptunterschied zwischen der Zeit vor und der Zeit ab voraussichtlichem Inkrafttreten
der Vereinbarung (im Jahr 2018) besteht darin, dass Artikel 5 der Vereinbarung die Kosten
unter den Kantonen ausgleicht, die durch die Weiterbildungsbeitrédge entstehen. Der Anhang
zur Vereinbarung zeigt auf der Datenbasis des Jahres 2012 auf, welche Betrage die Kantone
erhalten oder einzahlen mussten.

Nach Artikel 105 Absatz 1 SpVG kann die zustandige Stelle der Gesundheits- und Firsorgedi-
rektion Leistungsvertrage mit Leistungserbringern tber die arztliche Aus- und Weiterbildung
abschliessen. Der Kanton hat somit ein Entschliessungsermessen, ob er eine Abgeltung an
die Spitéler leisten will oder nicht (Kann-Bestimmung). Demgegenuber raumt Artikel 2 Absatz
1 der Vereinbarung den Spitalern einen Rechtsanspruch auf Abgeltung in der HOhe von CHF
15 000 pro Vollzeitdquivalent ein. Bei einem Beitritt des Kantons Bern zur Vereinbarung wird
die zustandige Stelle der Gesundheits- und Firsorgedirektion daher das Entschliessungser-
messen in Artikel 105 Absatz 1 SpVG so austiben, dass sie Abgeltungen gewahrt. Artikel 105
SpVG und die Vereinbarung widersprechen sich somit nicht. Trotzdem wird der Regierungsrat
dem Grossen Rat in einer allfalligen Revision des SpVG beantragen, Artikel 105 SpVG zu

8 Spitalversorgungsgesetz vom 13. Juni 2013 (SpVG; BSG 812.11)

9 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 iiber die universitiaren Medizinalberufe (MedBG, Medizinalberufege-
setz; SR 811.11)

10 gpitalversorgungsverordnung vom 23. Oktober 2013 (SpVV; BSG 812.112)
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andern, da das dort angelegte Entschliessungsermessen mit dem Beitritt zur Vereinbarung
obsolet wird.

2.7 Beschluss des Grossen Rates vom 7. Juni 2016 und anschliessende Entwicklung

Die Vereinbarung ist ein interkantonaler Vertrag. Nach Artikel 74 Absatz 2 Buchstabe b in
Verbindung mit Artikel 88 Absatz 4 der Kantonsverfassung ist der Grosse Rat zustandig, um
Uber den Beitritt zu diesem Vertrag zu befinden. Der Grosse Rat hat am 7. Juni 2016 folgen-
den Beschluss gefasst:

Artikel 1

Der Kanton tritt der unter der BSG-Nummer ... verdéffentlichten Interkantonalen Vereinbarung
vom 20. November 2014 ber die kantonalen Beitrdge an die Spitéler zur Finanzierung der
arztlichen Weiterbildung und deren Ausgleich unter den Kantonen (Weiterbildungsfinanzie-
rungsvereinbarung, WFV) bei, sofern ihr alle 26 Kantone beitreten.

Artikel 2

Der Regierungsrat wird ermachtigt, Anderungen der Vereinbarung zuzustimmen, soweit es
sich um geringfligige Anderungen des Verfahrens oder der Organisation handelt.

Artikel 3
! Der Regierungsrat wird ermachtigt, die Vereinbarung gemass Artikel 11 WFV zu kiindigen.

2Der Regierungsrat kiindigt die Vereinbarung, wenn die Anzahl Kantone gemass Artikel 1
unterschritten wird.

Artikel 4
Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Grossratsbeschlusses.

Artikel 5
Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung.

Der Grosse Rat hat dabei den Antrag des Regierungsrates weitgehend tlbernommen. Er hat
lediglich in Abweichung davon noch die beiden oben unterstrichenen Zusatze in seinen Be-
schluss aufgenommen und ist damit dem Antrag der vorberatenden Gesundheits- und Sozial-
kommission gefolgt.

Aus Sicht des Regierungsrates hat die vorberatende GSoK das Geschaft korrekt vorberaten
und die beiden in den Grossratsbeschluss aufgenommenen Zusatze sind im Grossen Rat
ordnungsgemass zustande gekommen. Sowohl die vorberatende Kommission als auch der
Grosse Rat haben aber im Nachhinein betrachtet leider von Seiten der kantonalen Verwaltung
nicht tber samtliche Informationen verfiigt, die fur eine umfassende Beurteilung des Ge-
schéfts nétig gewesen waren.

In der Folge ergab sich ein Briefwechsel zwischen der SAK!!, der GSoK und dem Regie-
rungsrat, welcher mit Schreiben der GSoK vom 11. August 2016 darin endete, dass die GSoK
gern zu einem Gesprach mit einer Delegation des Regierungsrates bereit ist, um neue Er-
kenntnisse und Zusammenhéange mit anderen Geschéften zu diskutieren.

Der Gesundheits- und Fursorgedirektor sowie der Erziehungsdirektor haben daraufhin an der
GSoK-Sitzung vom 12. September 2016 dargelegt, welche neuen Tatsachen und Erkenntnis-
se sich seit der Juni-Session 2016, als der Grosse Rat seinen Beschluss fallte, ergeben ha-
ben: Insbesondere haben der Regierungsrat und die Universitatsleitung seither beschlossen,
100 neue Studienplatze fur die Humanmedizin zu schaffen.

11 Kommission fiir Staatspolitik und Aussenbeziehungen des Grossen Rates (SAK)
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Die GSoK erklarte sich mit Schreiben vom 26. Oktober 2016 bereit, das Geschaft nochmals
zu behandeln, sofern der Regierungsrat es dem Grossen Rat erneut unterbreiten mochte und
sofern es um wichtige neue Tatsachen und Erkenntnisse erganzt sein wird.

Der Regierungsrat dankt fur diese Bereitschaft und zeigt in Ziffer 2.8 des vorliegenden Vor-
trags die neuen Erkenntnisse und die bis anhin wenig thematisierten Aspekte fiir einen Beitritt
zur Vereinbarung auf. Dem Grossen Rat wird beantragt, seinen Beschluss vom 7. Juni 2016
in zwei Punkten zu &ndern, d.h.

e darauf zu verzichten, der Vereinbarung nur beizutreten, sofern ihr alle 26 Kantone beitre-
ten,

e darauf zu verzichten, dass der Regierungsrat die Vereinbarung zu kindigen hat, sofern die
Anzahl beigetretener Kantone unter 26 fallt.

2.8 Argumente des Regierungsrates fur den Beitritt zur Vereinbarung
2.8.1 Allgemeine Ausflihrungen

Der Regierungsrat vertritt seit langerem die Auffassung, dass die arztliche Weiterbildung im
Rahmen eines schweizweit einheitlichen Modells gesteuert und finanziert werden sollte. Es
erweist sich als sachgerecht, die Kosten der arztlichen Weiterbildung interkantonal auszuglei-
chen.

Im Weiteren teilt der Regierungsrat die Einschatzung der GDK, wonach sich Bund und Kanto-
ne vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Arztemangels verstarkt im Bereich der
arztlichen Aus- und Weiterbildung engagieren mussen. Er teilt die Beflrchtung der GDK, dass
die Spitaler inr Engagement fiir die Weiterbildung der Arztinnen und Arzte in der Folge der
neuen im KVG geregelten Spitalfinanzierung reduzieren koénnten.

Der Regierungsrat hat sich vor diesem Hintergrund mehrfach positiv zu den Bemihungen der
GDK geaussert, eine gesamtschweizerische Regelung zu erarbeiten, die einen einheitlichen
pauschalen Mindestbeitrag an die Spitaler festlegt und mit einem interkantonalen Ausgleich
dafir sorgt, dass die finanziellen Belastungen weniger einseitig bei jenen Kantonen anfallen,
deren Spitéler sich stark in der Weiterbildung engagieren.

Per Stichtag 31. Dezember 2016 haben 11 Kantone dem Beitritt zugestimmt, darunter die vier
Universitatsspitalkantone BS, GE, VD und ZH. Die weiteren Kantone sind AR, GL, GR, OW,
SG, SH und TG, wobei die rechtsverbindliche Mitteilung fur den Kanton SH aussteht.*?

Im Schreiben, das der Regierungsrat am 4. Mai 2016 im Hinblick auf die Beratung des Ge-
schéfts in der Juni-Session 2016 an den Grossen Rat richtete, fihrte er zudem aus, dass

e wegen der zu erwartenden finanziellen Belastung wahrscheinlich einzelne bevélkerungs-
massig kleine Kantone der Vereinbarung nicht beitreten werden. Der vom Grossen Rat be-
schlossene Zusatz, wonach der Kanton Bern der Vereinbarung nur beitritt, sofern ihr alle
26 Kantone beitreten, hétte deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit den Nichtbeitritt des
Kantons Bern zur Folge. Dieser Nichtbeitritt hatte wegen der bevilkerungsmassigen Gros-
se des Kantons Bern und wegen des massgeblichen Beitrags, den das bernische Universi-
tatsspital an die arztliche Weiterbildung in der Schweiz leistet, weit gréssere negative Aus-
wirkungen auf die Vereinbarung als der Nichtbeitritt eines oder mehrerer kleiner Kantone.

¢ nicht alle Spitaler und damit auch nicht alle Kantone heute im gleichen Mass zur arztlichen
Weiterbildung beitragen. Die Vereinbarung ermoglicht einen schweizweit einheitlichen Min-
destbeitrag an die Kosten der arztlichen Weiterbildung und tragt dazu bei, die unterschied-
lichen Kostenaufwénde der Kantone im Sinne der Solidaritat untereinander auszugleichen.
Sie ist damit ein erster konkreter Schritt der Kantone gegen den seit langerem beklagten

12 www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/gesundheitsberufe/medizinalberufe , abgerufen
am 8. Marz 2017




Arztemangel in der Schweiz.*® Ein Nichtbeitritt des Universitatsspitalkantons Bern wiirde
dieses Vorhaben in erheblichem Masse gefahrden.

e ausserkantonale Spitaler im Bewerbungsverfahren fir Weiterbildungsstellen die Arztinnen
und Arzte aus dem Kanton Bern benachteiligen kdnnten, wenn der Kanton Bern der Ver-
einbarung nicht beitritt. Der Grund liegt in Artikel 2 Absatz 2 der Vereinbarung, wonach die
Kantone untereinander keine Beitrdge ausgleichen, die der Standortkanton (eines Spitals)
dem Spital fiir Arztinnen oder Arzte bezahlt, die im Zeitpunkt der Erlangung des Universi-
tatszulassungsausweises ihren Wohnsitz nicht in einem der Vereinbarung beigetretenen
Kanton hatten.

e die Vereinbarung gemass ihrem Artikel 10 nur in Kraft tritt, wenn ihr mindestens 18 Kanto-
ne beitreten. Zwar ist es rein rechtlich zulassig, dass ein Kanton seinen Beitritt an eine
scharfere Bedingung knupft. Hingegen ist dieses Vorgehen unublich.

o die anderen Kantone politisch irritiert sein kénnten, wenn der Kanton Bern zwar einerseits
von der Solidaritat der finanzstarken Kantone im Rahmen des bundesrechtlich geregelten
Finanzausgleichs stark profitiert, aber die strengste und wie erwahnt unibliche Bedingung
stellt, der vorliegenden Vereinbarung nur beizutreten, wenn ihr alle - und somit auch weni-
ger bevolkerungsreiche Kantone ohne Universitatsspital — ebenfalls beitreten. Der Kanton
wurde seiner Verantwortung als wichtiger Akteur nicht gerecht.

¢ eine Fixierung der Beitrage des Kantons in den kantonalen Ausgleich wegen des in Artikel
5 WFV verankerten Ausgleichs-Mechanismus nicht moglich ist, denn Artikel 5 und damit
die ganze Vereinbarung kénnten nicht mehr vollzogen werden.

2.8.2 Neue Tatsache (100 neue Studienplatze fir Humanmedizin)

Der Hochschulrat der Schweizerischen Hochschulkonferenz, das Steuerungsorgan von Bund
und Kantonen fur den Hochschulbereich, hat am 25. Februar 2016 einem Sonderprogramm
zur Erhéhung der Ausbildungskapazitdten in Humanmedizin zugestimmt. In dessen Rahmen
soll untersttitzt durch eine Anschubfinanzierung des Bundes im Umfang von CHF 100 Millio-
nen die Anzahl jahrlicher Abschliisse neu ausgebildeter kiinftiger Arztinnen und Arzte von
heute rund 900 auf tiber 1'300 erhdht werden, um die Abhangigkeit der Schweiz vom Zuzug
im Ausland ausgebildeter medizinischer Fachkrafte zu verringern. Diese Initiative hat dazu
gefihrt, dass in allen Landesteilen und an fast allen Universitaten sowie den ETH* Anstren-
gungen zur Erhdhung der Ausbildungskapazitaten unternommen werden.

Die Universitat Bern ist bereits heute einer der filhrenden Ausbildungsorte in Humanmedizin
und es ist fir den Medizinalstandort Bern von grosser Bedeutung, diese Position zu halten
und weiter zu entwickeln. Gestitzt auf umfassende Vorabklarungen hat der Regierungsrat
gemeinsam mit der Universitats- und Fakultatsleitung deshalb den am 1. Juli 2016 kommuni-
zierten Beschluss gefallt, durch die Schaffung von 100 zusétzlichen Ausbildungsplatzen fur
kiinftige Arztinnen und Arzte ab 2018 den gréssten Einzelbeitrag zu den nationalen Ausbau-
anstrengungen zu leisten. Der Ausbau, welcher die Medizinische Fakultéat der Universitat Bern
zur grossten der Schweiz macht, ist nach der Fusion von Inselspital und Spitalnetz Bern zur
Insel-Gruppe und der Griindung der sitem insel*® ein weiterer Mosaikstein in der Strategie des
Kantons Bern, den Medizinalstandort weiter zu stérken, um weiterhin eine hohe Standortat-
traktivitat fir Unternehmen und Startups der Medizin-, Medtech-, Biotech- und Pharmabran-
chen zu gewahrleisten und um diese ebenso wie das Gesundheitswesen mit hochqualifizier-
ten medizinischen Nachwuchskréften zu versorgen.

13 vgl. betreffend Arztemangel auch nachfolgende Ziffer 2.8.3 zweiter Abschnitt
14 Eidgenéssische Technische Hochschule (ETH)
15 Swiss Institute for Translational and Entrepreunarial Medicine
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Dieser Effort wird auch im Rahmen der Bundesfinanzierung des Sonderprogramms Human-
medizin honoriert, indem gemass dem Beschluss des Hochschulrats vom 18. November 2016
die Universitat Bern mit rund CHF 25 Millionen Anschubfinanzierung fur ihren Ausbau und
somit dem grdssten Einzelanteil der Bundesmittel aus diesem Programm rechnen kann. Die
Deckung der Betriebskosten der zusétzlichen Studienplatze in Bern wird nach erfolgtem Auf-
bau weitestgehend durch die Zusatzeinnahmen an Beitragen fur ausserkantonale Studierende
gemass Interkantonaler Universitatsvereinbarung sichergestellt.

Dass die Universitat Bern in der Lage ist, ab 2018 die Studienplatzkapazitaten um 100 zu er-
hohen, nachdem sie bereits in den vergangenen 10 Jahren ihre Kapazitaten erheblich ausge-
baut hat, ist neben der gefundenen Infrastruktur-Zwischenlésung im vormaligen Zieglerspital
vor allem ihrem besonders gut ausgebauten Netz an Ausbildungsspitalern zu verdanken. Be-
reits heute bestehen universitare Ausbildungsvertrage der Universitat mit 42 Kliniken an 14
Spitalern der ganzen Schweiz. Lehrspitdler der Universitat finden sich namentlich in den Kan-
tonen Aargau, Freiburg, Graubtinden, Luzern, Schaffhausen, St. Gallen, Solothurn, Thurgau
und Wallis. Dartiber hinaus absolvieren Studierende der Berner Medizinfakultat Praktika in
zahlreichen weiteren Spitalern in fast allen Kantonen der Schweiz.

Im Zuge des Ausbaus der Kapazitaten um 100 weitere Studienplatze fihrt die Universitat Ver-
handlungen mit diesen Partnerspitélern, um die Anzahl der von den Ausbildungsvertradgen
gewabhrleisteten Praktikumsplétze fiir die Masterstudierenden zu erhdhen. Da dieselben Spita-
ler auch in der arztlichen Weiterbildung nach dem Masterabschluss involviert und daher von
den Bestimmungen der interkantonalen Vereinbarung Uber die Finanzierung der &rztlichen
Weiterbildung direkt betroffen sind, dirfte ein Abseitsstehen des Kantons Bern bei dieser Ver-
einbarung die Verhandlungen Uber zusatzliche Praktikumskapazitaten in schwer absehbarer
Weise beeintrachtigen. Im aussersten Fall kdbnnten gar heute vertraglich zugesicherte Prakti-
kumsplatze an manchen ausserkantonalen Spitéalern in Frage gestellt werden. Eine daraus
resultierende Schwachung des Kooperationsnetzes der Universitat Bern in der Medizinausbil-
dung watre fir den Ausbau der Studienkapazitaten eine erhebliche Erschwernis.

2.8.3 Bisher wenig thematisierte Aspekte des Geschafts

Die Starkung des Medizinalstandorts (z.B. durch sitem-insel und die erwahnten 100 zuséatzli-
chen Studienplatze) ist wichtig fir den Kanton Bern und die zugehdérige Industrie (Medtech,
Biotech, Pharma usw.). Sie gelingt nur, wenn der Kanton Bern Kooperationen mit anderen
Kantonen (z.B. im Rahmen dieser Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung) und mit der ETH
eingeht.®

Um dem Fachkraftemangel in den nichtuniversitaren Gesundheitsberufen entgegenzutreten,
haben sich die Spitdler nach Artikel 106 ff. SpVG an der praktischen Aus- und Weiterbildung
in den nichtuniversitdren Gesundheitsberufen zu beteiligen und eine Ausgleichzahlung zu
leisten, sofern ihre Beteiligung ungentigend ist. In analoger Weise soll auf kantonalbernischer
Ebene auch der Mangel im arztlichen Bereich gemildert werden (vgl. die Gberwiesene Motion
Muhlheim?”). Die Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung, welche ebenfalls Ausgleichszah-
lungen regelt, dient diesem Ziel auf gesamtschweizerischer Ebene.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur Motion Mihlheim werden gegenwartig konkrete L6-
sungsvorschlage fur die Steuerung und Finanzierung der arztlichen und pharmazeutischen
Weiterbildung erarbeitet. Die Umsetzung dieser Motion wird voraussichtlich zu mehr arztlichen
Weiterbildungsplatzen im Kanton Bern fihren. Dadurch wird der Kanton mittelfristig weniger
Gelder in den Ausgleich gemass Artikel 5 der Vereinbarung einzahlen missen oder er erhalt
sogar Gelder aus diesem Ausgleich.

16 vgl. betreffend Starkung Medizinalstandort auch vorstehende Ziffer 2.8.2 zweiter Abschnitt
7'M 249-2014 Miihlheim (Bern, glp) vom 19. November 2014 ,Gleich lange Spiesse auch in der Wei-
terbildung der Arztinnen und Arzte!*
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2.9 Neue BFS-Daten als Basis zur Neuberechnung des Ausgleichs

Die Daten aus der Krankenhausstatistik des Bundesamts fir Statistik (BFS) dienen als Be-
rechnungsgrundlage fur die Ausgleichszahlungen.!® Die Ausfiihrungen, die hinsichtlich der
finanziellen Belastung des Kantons Bern im Vortrag zur Juni-Session 2016 enthalten sind,
stutzten sich noch auf die BFS-Daten des Jahres 2012.

Die im vorliegenden Vortrag enthaltenen Ausfiihrungen zur finanziellen Belastung stiitzen sich
auf die BFS-Daten des Jahres 2014. Auf der Grundlage der Daten 2014 musste der Kanton
Bern einen Betrag von CHF 445 625 in den interkantonalen Ausgleich einzahlen, falls alle
Kantone beitreten. Auf der Grundlage der Daten 2012 hatte der Kanton Bern einen Beitrag
von CHF 159 366 in den interkantonalen Ausgleich einzahlen missen. Treten einzelne Kan-
tone der Vereinbarung nicht bei (das Quorum liegt bei 18 Kantonen), andern sich die entspre-
chenden Belastungs- oder Entlastungsbetrage der einzelnen Beitrittskantone.

Die hohere finanzielle Belastung des Kantons Bern hat folgende Ursache: Gemass Artikel 5
der Vereinbarung erfolgt die Berechnung des Ausgleichs unter Beriicksichtigung der Wohnbe-
volkerung der einzelnen Vereinbarungskantone. Gemass den Berechnungen der GDK inten-
sivierten die Spitéler in den einzelnen Kantonen ihre Anstrengungen im Bereich der arztlichen
Weiterbildung im Vergleich der Datenjahre 2012 und 2014 in unterschiedlicher Weise, wie die
nachfolgenden Vergleiche exemplarisch zeigen:

¢ Im Kanton Zurich wurden im Datenjahr 2012 noch 1.21 Weiterbildungsstellen pro 1‘000
Einwohner und im Datenjahr 2014 bereits 1.26 Weiterbildungsstellen pro 1‘000 Einwohner
gezahlt.

¢ Im Kanton St. Gallen waren es im Datenjahr 2012 noch 1.14 Weiterbildungsstellen pro
1'000 Einwohner und im Datenjahr 2014 bereits 1.23 Weiterbildungsstellen.

e Im Kanton Genf gab es im Datenjahr 2012 noch 1.46 Weiterbildungsstellen pro 1°‘000 Ein-
wohner und im Datenjahr 2014 bereits 1.89 Weiterbildungsstellen.

Demgegentber bestanden im Kanton Bern im Datenjahr 2012 noch 1.10 Weiterbildungsstel-
len auf 1'000 Einwohner und im Datenjahr 2014 waren es mit 1.11 Weiterbildungsstellen nur
minim mehr. Der Kanton Basel-Stadt zahlte im Datenjahr 2012 noch 3.71 Weiterbildungsstel-
len auf 1‘'000 Einwohner und sank im Datenjahr 2014 auf 3.46 Weiterbildungsstellen. Die An-
zahl Weiterbildungsstellen hat sich dort somit zwar reduziert, allerdings auf sehr hohem Ni-
veau).

2.10 Parlamentarische Vorstosse

Der Grosse Rat hat sich in den letzten Jahren namentlich anhand der folgenden Vorstésse mit
der Thematik der arztlichen Weiterbildung befasst:

Die Motion (M 090-2016) GSoK (Zumstein, Bltzberg) vom 26. April 2016 (,Standesinitiative
betreffend Weiterbildungsfinanzierung®) hat der Grosse Rat am 25. Januar 2017 beschlos-
sen. Der Kanton Bern reicht daher beim Bund eine Standesinitiative ein, die eine Anderung
des MedBG im Sinne der WFV verlangt, wobei sich aber alle Kantone an der so geregelten
arztlichen Aus- und Weiterbildung zu beteiligen haben. Ob der Bund die Idee der Standesiniti-
ative weiterverfolgen wird, ist offen. Bis er sie aber allenfalls mittels einer Anderung des
MedBG (oder eines anderen Bundesgesetzes) umgesetzt haben wirde, kdnnten erfahrungs-
gemass mehrere Jahre verstreichen. Die Standesinitiative bzw. die mit ihr angestrebte Bun-
desloésung kdnnte daher die (als interkantonale Vereinbarung konzipierte) WFV erst in ein
paar Jahren ablésen und ware somit allenfalls eine Nachfolgelésung zur WFV. Bis zur allfalli-
gen Realisierung dieser Bundeslésung braucht es aus Sicht des Regierungsrates die WFV.
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat daher mit Blick auf die in der vorstehenden
Ziffer 2.8 dieses Vortrags dargelegten Grinden, der WFV beizutreten. Der Regierungsrat er-
achtet es als wichtig, dass die Kantone mdglichst zahlreich der WFV beitreten. Auf vorerst

18 vgl. Artikel 3 und 5 der Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung sowie die Ausfiihrungen zu diesen
beiden Artikeln in Ziffer 3 dieses Vortrags
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freiwilliger Basis konnen sie sich so an der Aus- und Weiterbildung der Arztinnen und Arzte
beteiligen, die sie fur die Versorgung ihrer jeweiligen Bevélkerung bendtigen.

Die Interpellation (1 129-2011) Sollberger (Bern, glp) vom 30. Marz 2011 (,Sicherung der
arztlichen Aus- und Weiterbildung mit der neuen Spitalfinanzierung*) verlangte vom Re-
gierungsrat Auskunft dartiber, mit welchen Massnahmen er die Finanzierung der arztlichen
Aus- und Weiterbildung sicherstellen will. Der Regierungsrat stellte sich in seiner Antwort hin-
ter die auf Bundesebene laufenden Bemihungen, ein schweizweit einheitliches Modell zur
Steuerung und Finanzierung der arztlichen Weiterbildung zu entwickeln und wies darauf hin,
dass im Rahmen der damals anstehenden Revision des SpVG eine Regelung betreffend die
arztliche Weiterbildung erarbeitet werden soll.

Die Interpellation (1 099-2012) Haldimann (Burgdorf, BDP) vom 9. Mai 2012 (,Finanzierung
Assistentenstellen in den Spitalern®) verlangte vom Regierungsrat darzulegen, welche
Uberlegungen er beziiglich der Finanzierung der Kosten der arztlichen Weiterbildung anstelle
und wie verhindert werden kdnne, dass Spitéler, die sich nicht an der arztlichen Weiterbildung
beteiligen, daraus Wettbewerbsvorteile ziehen. In seiner Antwort wies der Regierungsrat auf
die Bemiihungen der GDK hin, einen Vorschlag zur Hohe der Beitrdge an die Kosten der arzt-
lichen Weiterbildung zu erarbeiten und ein Modell zum interkantonalen Ausgleich der Kosten
zu entwickeln. Zudem verwies er darauf, dass im Rahmen der damals anstehenden Revision
des SpVG eine Regelung vorgesehen sei, wonach sich im Grundsatz alle in der Spitalversor-
gung tatigen Leistungserbringer an der arztlichen Weiterbildung beteiligen.

Die dringliche Motion (M 255-2012) Sollberger (Bern, glp) vom 19. November 2012 (,Weiter-
bildung von Assistenzarztinnen und Assistenzarzten finanziell sichern® verlangte vom
Regierungsrat, die nétigen Voraussetzungen zu schaffen, damit alle in der Spitalversorgung
tatigen Leistungserbringer sich anteilmassig an der arztlichen Weiterbildung beteiligen und
jene Spitaler eine Ausgleichszahlung leisten missen, deren Weiterbildungsleistung unter je-
ner liegt, die der Kanton ihnen gegeniiber verfligt hat. Dieser Vorstoss wurde in der Januar-
Session 2013 als Postulat Giberwiesen.

Die Motion (M 249-2014) Mihlheim (Bern, glp) vom 19. November 2014 (,Gleich lange
Spiesse auch in der Weiterbildung der Arztinnen und Arzte!*) verlangte, die arztliche und
pharmazeutische Weiterbildungspflicht der bernischen Spitéaler analog dem Berner Modell der
nichtuniversitaren Gesundheitsberufe auszugestalten. Der Grosse Rat hat den Vorstoss in der
Juni-Session 2015 Uberwiesen. .

Die Finanzmotion (FM 255-2014) Sollberger (Bern, glp) vom 20. November 2014 (,Voran-
schlag 2014: Arztliche Weiterbildung sichern®) verlangte vom Regierungsrat, den Voran-
schlag 2016 um rund CHF 6 Millionen zu erhéhen, damit die Beitrage an die Kosten der arztli-
chen Weiterbildung ab dem Jahr 2016 von CHF 10 000 auf CHF 15 000 pro Jahr und Vollzeit-
aquivalent erhoht und damit diejenigen Spitaler finanziell unterstitzt werden kénnen, die sich
an der arztlichen Weiterbildung beteiligen. Der Grosse Rat hat die Finanzmotion in der Marz-
Session 2015 Uberwiesen.

3. Inhalt des interkantonalen Vertrags
Artikel 1

Absatz 1

Gemass Artikel 48 Absatz 1 und 3 der Bundesverfassung?® konnen die Kantone im Rahmen
ihrer Kompetenzen miteinander Vertrage schliessen. Diese dirfen den Interessen des Bundes
nicht zuwiderlaufen.

Die Vereinbarung legt fest, dass sich ein Kanton an den Kosten beteiligt, die den Spitalern auf
seinem Kantonsgebiet im Rahmen der Weiterbildung von Arztinnen und Arzten (Assistenzarz-
teschaft) entstehen. Zudem regelt sie, wie die Kantone ihre diesbeziiglichen Kosten unterei-

19 Bundesverfassung vom 18. April 1999 der Schweizerischen Eigenossenschaft (SR 101)
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nander ausgleichen. Mit diesen Regelungsinhalten erweist sich die Vereinbarung als bundes-
verfassungskonform.

Nach Artikel 2 WBO? gilt als Weiterbildung die Tatigkeit nach erfolgreich beendetem Medizin-
studium mit dem Ziel, einen Facharzttitel als Ausweis fur die Befahigung zur kompetenten
arztlichen Tatigkeit auf einem Fachgebiet zu erwerben.

Die Weiterbildungskosten fir die Assistenzarzteschaft gelten als gemeinwirtschaftliche Leis-
tungen. Diese Kosten sind aber nach Artikel 49 Absatz 3 KVG in Verbindung mit Artikel 7 Ab-
satz 2 Buchstabe b VKL? nicht in den KVG-Tarif eingerechnet. Demgegentber durfen die
Lohnkosten der Assistenzarztinnen und -arzte in diese Berechnungen einfliessen.

Die Kantone leisten nur Beitrage an die Kosten der erteilten strukturierten Weiterbildung. Die-
se strukturierte Weiterbildung umfasst die Tatigkeiten, die im Rahmen der Lehrveranstaltun-
gen fur die Weiterbildung entsprechend den Weiterbildungsrichtlinien vorgesehen sind. Dabei
ist zwischen der erhaltenen (Perspektive der Arztinnen und Arzte in Weiterbildung) und der
erteilten Lehre (Perspektive der Dozenten) zu unterscheiden. Letztere umfasst die Kosten der
Lehrtatigkeit wie Durchfiihrung der praktischen Arbeiten, Seminare, Vortrage, Kolloquien,
Vorbereitung und Korrektur von Examen, Vorbereitung von Lehrprogrammen und Lehrveran-
staltungen, nicht jedoch die Kosten, die den Weiterbildungsstéatten durch die Teilnahme der
Arztinnen und Arzte an der Weiterbildung entstehen.

Die vorliegende Bestimmung prézisiert, dass Gegenstand der Vereinbarung nicht die tatsach-
lichen Kosten der Weiterbildung sind. Vielmehr wird die Solidaritat unter den Kantonen betont,
indem ein Mindestbeitrag eingefuihrt wird. Bis zur HOhe dieses Mindestbetrags beteiligt sich
ein Kanton an den Kosten, die den auf seinem Kantonsgebiet liegenden Spitalern im Rahmen
der arztlichen Weiterbildung entstehen. Zudem sorgt die vorliegende Vereinbarung fiir einen
Ausgleich unter den Kantonen hinsichtlich der unterschiedlichen finanziellen Aufwande.

Absatz 2

Der interkantonale Ausgleich will die unterschiedliche finanzielle Belastung ausgleichen, die
sich aufgrund der unterschiedlichen Zahl von Arztinnen und Arzten ergibt, welche sich in den
Spitalern in Weiterbildung befinden. Dieser Ausgleich gilt unabhangig davon, ob die Weiterbil-
dung in Universitatsspitélern, Zentrumsspitalern und Gbrigen Spitélern erfolgt.

Artikel 2

Absatz 1

Aufgrund der Vorbehalte, welche eine Reihe von Zahlerkantonen mit Blick auf die finanziellen
Belastungen ausserte, wurde das Modell der ersten Vernehmlassungsvorlage vereinfacht und
ein einheitlicher Mindestbeitrag der Standortkantone von CHF 15 000 an alle dort befindlichen
Spitaler festgelegt, die Arztinnen und Arzte weiterbilden. Die Spitaler, die die in Absatz 1 er-
wahnten Voraussetzungen erfillen, haben einen Rechtsanspruch darauf, dass ihnen der
Standortkanton pro Vollzeitaquivalent CHF 15 000 ausrichten.

Auf die in der ersten Vorlage vorgesehene Kategorisierung in Universitatsspitaler, grosse
Zentrumsspitaler und restliche Spitéler wurde somit verzichtet. Dieser Beitrag wird normativ
festgelegt auf der Basis von erfolgten Kostenstudien.

Fur Arztinnen und Arzte in Weiterbildung, die im Zeitpunkt der Erlangung der Maturitat ihren
gesetzlichen Wohnsitz in einem Kanton hatten, der dieser Vereinbarung nicht beigetreten ist,
werden keine Beitrage an die Spitaler ausgerichtet. Diese Regelung wurde aufgrund der Stel-
lungnahmen des Vernehmlassungsverfahrens in die Vereinbarung aufgenommen.

20 Weiterbildungsordnung vom 21. Juni 2000 der Verbindung der Schweizer Arztinnen und Arzte (WBO)
21 verordnung vom 3. Juli 2002 uiber die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitéler,
Geburtshauser und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL, SR 832.104)



13

Absatz 2

Beitrage, die ein Kanton fiir Arztinnen und Arzte ausrichtet, die im Zeitpunkt ihrer Maturitatser-
langung nicht Wohnsitz in einem Vereinbarungskanton hatten, fallen nach Absatz 2 nicht unter
die Ausgleichsregelungen gemass dieser Vereinbarung. Der Sinn dieser Regelung ist folgen-
der: Da Studierende haufig wahrend des Studiums oder sofort danach ihren Wohnsitz gemass
ZGB wechseln, konnte ohne diese Regelung ein Kanton, der der Vereinbarung nicht beitritt,
seine Finanzen auf Kosten derjenigen Vereinbarungskantone schonen, die Beitrage fir alle
Studierenden entrichten. Diese Regelung von Artikel 2 Absatz 2 entspricht Artikel 7 Absatz 1
IUV.

Entgegen dem zu engen Wortlaut der Abséatze 1 und 2 entrichtet der Standortkanton dem Spi-
tal die Beitrage auch fir Arztinnen und Arzte, die ihren Universitatszulassungsausweis im
Ausland erlangt haben.

Fir sie greifen somit die Regelungen von Absatz 1 und 2 nicht, soweit diese Regelungen mit
dem Zeitpunkt der Erlangung des Universitatszulassungsausweises zusammenhangen, denn
diese Arztinnen und Arzte erlangten ihren Zulassungsausweis regelméssig im Ausland, so
dass — anders als wie gezeigt bei inlandischen Arztinnen und Arzten — kein nichtbeigetretener
Kanton seine Finanzen auf Kosten der Vereinbarungskantone schonen kann.

Absatz 3

Die Plattform ,Zukunft arztliche Bildung“ empfahl, die Ausrichtung von Unterstiitzungsbei-
trdgen von der Einhaltung von Qualitatskriterien abhangig zu machen, wie beispielsweise da-
von, dass das SIWF? das Spital definitiv als Weiterbildungsstandort anerkennt. Ausserdem
sollen fur die Auszahlung des Beitrags folgende weitere Qualitatskriterien zu erfillen sein:

- Die Institution verfugt tber ein aktuelles und genehmigtes Weiterbildungskonzept, das den
Bedarf der Institution an qualifizierten Arztinnen und Arzten und das Weiterbildungspoten-
zial der Assistenzarzte veranschlagt.

- Die Assistenzarztinnen und -&rzte erhalten einen Ausbildungsvertrag, in dem die Ziele und
die Leistungen der Weiterbildung vereinbart sind.

- Die Institution verfligt Gber mindestens eine Person, die die Weiterbildung koordiniert oder
fur diese delegiert ist.

- Die mit der Ausbildung beauftragten Personen verfligen tber didaktische Qualifikationen
und greifen auf Angebote im Sinne von ,Teach the Teacher" zurtick.

- Der spezifische Bedarf im Bereich der Hausarztmedizin wird berticksichtigt.

Die vorstehend aufgefiihrten Qualitatskriterien als Teil der Anerkennung des SIWF sind im
Wesentlichen bereits in der vom Bund akkreditierten Weiterbildungsordnung der FMH?3 vom
21. Juni 2000 abgebildet. In Anbetracht der Grundséatze des Modells PEP (pragmatisch, ein-
fach, pauschal) wird jedoch auf eine Nachpriifung dieser Kriterien im Rahmen des Ausgleichs
verzichtet, weil dies den Vollzug dieser Vereinbarung erschweren wirde.

Urspringlich war vorgesehen, dass die Kantone nur die zu einem ersten Facharzttitel fihren-
de Weiterbildung finanziell unterstitzen. Da die Statistiken des BFS nicht unterscheiden, ob
eine Arztin oder ein Arzt den ersten oder einen weiteren Titel anstrebt, wird davon abgesehen,
von dieser Vereinbarung solche Personen auszunehmen, die Weiterbildungsgange fur mehre-
re Facharzttitel absolvieren.

Absatz 4

Mit der Bezugnahme auf die Preisentwicklung gemass Landesindex der Konsumentenpreise
wird zwar eine periodische Anpassung der Beitrage ermdglicht. Mit der Regelung, dass der

Beitrag nur angepasst wird, wenn der Landesindex um mindestens 10 Prozent gestiegen ist,
wird aber vermieden, dass die Beitrage gleichsam jahrlich mit einer gewissen Automatik an-

22 gchweizerisches Institut fur arztliche Weiter- und Fortbildung
23 Verbindung der Schweizer Arztinnen und Arzte (foederatio medicorum helveticorum, FMH)
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gepasst werden. Zudem erweist sich diese Referenzgrisse als einfaches Instrument, um den
Beitrag bei Inkrafttreten der Vereinbarung auf der Basis des Indexstandes allfallig anzupas-
sen. Diese Anpassung wird nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d der Vereinbarung Aufgabe
der Versammlung der Vereinbarungskantone sein. Die Einzelheiten werden in dem von ihr zu
erlassenden Geschéftsreglement festzulegen sein.

Artikel 3

Um die Weiterbildungsleistung der Spitéler vergleichen zu kénnen, werden die Anzahl Assis-
tenzstellen in Vollzeitdquivalenten (50 Stunden Woche) ausgedrickt. Die Anzahl der zu be-
riicksichtigenden Arztinnen und Arzte in Weiterbildung wird vorbehaltlich der Erlangung plau-
sibilisierter Daten aufgrund der entsprechenden Erhebungen des BFS ermittelt, soweit nach
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e nicht plausibilisierte Zahlen aus der Versammlung vorliegen.
Die Versammlung der Vereinbarungskantone ermittelt die Anzahl der zu berticksichtigenden
Arztinnen und Arzte in Weiterbildung aufgrund der entsprechenden Erhebungen des BFS,
solange nicht nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e plausibilisierte Daten zur Verfligung ste-
hen.

Wie unter in Artikel 2 Absatz 2 der Vereinbarung ausgefiihrt, sind Arztinnen und Arzte, die im
Zeitpunkt der Erlangung des Universitatszulassungsausweises ihren Wohnsitz in einem der
Vereinbarung nicht beigetretenen Kanton hatten, nicht ausgleichsrelevant. Die Standortkanto-
ne melden der Geschéftsstelle die Anzahl solcher nicht ausgleichsrelevanter Vollzeitdquiva-
lente.

Artikel 4

Standortkanton und damit zur Zahlung der Beitrage verpflichtet ist jener Kanton, auf dessen
Kantonsgebiet das betreffende Spital liegt. Dies gilt auch, wenn ein Spital von mehreren Kan-
tonen getragen wird. Konkret heisst das, dass beispielsweise der Kanton Graubinden Stand-
ortkanton der Hohenklinik Davos ist, die (auch) vom Kanton Zirich getragen wird. Es ist Sa-
che der betroffenen Tragerkantone, mit den Standortkantonen einen Ausgleich vorzunehmen.
Eine andere Regelung wirde einen unangemessenen Regulierungsaufwand im Rahmen die-
ser Vereinbarung nach sich ziehen.

Artikel 5

Absatz 1

Die Berechnung des Ausgleichs erfolgt nach dem Bevolkerungsmodell, dem die Plenarver-
sammlung der GDK am 22. November 2012 zugestimmt hat. Die in dieser Bestimmung be-
schriebenen Schritte fuhren entweder dazu, dass ein Kanton in den Ausgleich einzuzahlen hat
oder Geld aus ihm beziehen darf. Massgebend fir Schritt 3 betreffend Bevdlkerungszahl der
Vereinbarungskantone ist die Wohnbevolkerung gemass der Statistik des BFS zum Bestand
und zur Struktur der Wohnbevdlkerung und der Haushalte am 31. Dezember des jeweils letz-
ten verfligbaren Jahres (STATPOP). Es sind nur die der Vereinbarung beigetretenen Kantone
in die Berechnung des Ausgleichs einzubeziehen. Bereits unter Schritt 1 abzuziehen sind die
Entschadigungen, die ein Kanton allenfalls fir Assistenzéarztinnen und -&rzte bezahlt hat, die
nicht unter Artikel 2 Absatz 1 fallen. Verzichtet wurde darauf, als zusatzliches Kriterium fir die
Verteilung der Ausgleichssumme die Anzahl der in einem Kanton niedergelassenen Arzte
einzubeziehen. Der Grund fur den Verzicht liegt darin, dass dieser Einbezug aus praktischer
Sicht kaum umsetzbar wéare. Zudem entwickelt sich das KVG laufend dahin, die kantonalen
Grenzen im KVG aufzuheben. Weiter erfolgen arztliche Behandlungen eher am Arbeits- als
am Wohnort.

Absatz 2

Der Ausgleich soll jahrlich vorgenommen werden. Dafir ist die Basis zu bestimmen, d.h. es ist
festzulegen, welche Erhebungen des BFS fur die Berechnung zugrunde zu legen sind. Auf der
Basis der Erhebungen des BFS flr das Jahr 2012 ergibt sich insgesamt ein Ausgleichs-
volumen von rund CHF 15.5 Millionen. Bis zum Inkrafttreten der Vereinbarung gemass Artikel
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10 wird die Tabelle im Anhang noch mit den neuesten verfigbaren Datengrundlagen gemass
den Artikeln 3 und 5 aktualisiert werden.

Artikel 6

Absatz 1

Trager der vorliegenden Vereinbarung sind die der Vereinbarung beigetretenen Kantone. Der
Versammlung obliegt der Vollzug der Vereinbarung. Sie wird aus den Mitgliedern der Plenar-
versammlung der GDK gebildet, deren Kantone der Vereinbarung beigetreten sind.

Absatz 2

Absatz 2 nennt die Aufgaben der Versammlung. Es sind dies die Wahl des Vorsitzes und der
Erlass eines Geschaftsreglements. Im Geschéaftsreglement werden die Einzelheiten zur Orga-
nisation, Arbeitsweise und Beschlussfassung der Versammlung zu regeln sein.

Zudem bezeichnet die Versammlung die Geschéftsstelle. Geschéftsstelle der Versammlung
soll das Zentralsekretariat der GDK sein, damit administrative Synergien gut genutzt werden
koénnen.

Auch fur die Anpassung des pauschalen Beitrags an die Spitéler ist die Versammlung zustan-
dig.

Ausserdem plausibilisiert die Versammlung die Anzahl Vollzeitaquivalentstellen, die die Kan-
tone im Rahmen der Erhebungen des BFS angegeben haben.?* Es ist geplant, dass das
SIWF mittels sogenannten elektronischen ,Logbiichern® der Assistenzarztinnen und -arzte
eigene zuséatzliche automatisierte Erhebungen tber die Anzahl Ausbildungsstellen an den
Spitalern durchfiuihrt. Sobald solche Daten zur Verfligung stehen, werden diese fur die Ermitt-
lung der Vollzeitaquivalente zur Plausibilisierung als Berechnungsgrundlage fur die Beitrage
der Standortkantone an die Spitdler verwendet.

Weiter legt die Versammlung den Ausgleich nach Artikel 5 fest und verfasst einen Jahresbe-
richt zuhanden der Vereinbarungskantone.

Absatz 3

Die Beschlisse der Versammlung bedirfen zur ihrer Wirksamkeit der Einstimmigkeit der Ver-
einbarungskantone. Das Erfordernis der Einstimmigkeit zwingt die Vereinbarungskantone zu
Verhandlungen und sorgt fiir Akzeptanz der Beschlusse.

Artikel 7

Die Kosten der Tatigkeit der Versammlung sowie der Geschéftsstelle werden von den Verein-
barungskantonen entsprechend ihrer Bevilkerungszahl anteilsméssig getragen. Das Zentral-
sekretariat der GDK vollzieht diese Vereinbarung als Geschaftsstelle, und die Versammlung
nach Artikel 6 setzt sich aus jenen Personen zusammen, die fir die Vereinbarungskantone
bereits in der GDK-Plenarversammlung tatig sind. Daher werden die Kosten fir den Vollzug
dieser Vereinbarung im Rahmen des Budgets der GDK einkalkuliert, dies gemass dem fiir die
GDK geltenden bevélkerungsbezogenen Beitragsschlissel.

Artikel 8

Die IRV? bildet die Grundlage fir den Lastenausgleich bei interkantonalen Zusammenar-
beitsvertragen in den Bereichen nach Artikel 48a der Bundesverfassung. In Artikel 31 bis 34
IRV ist ein Streitbeilegungsverfahren verankert. Nach Artikel 31 Absatz 3 kann dieses Verfah-
ren auch von Nichtvereinbarungskantonen sowie von interkantonalen Organen angerufen
werden, die nicht auf der IRV basieren.

24 vgl. Artikel 3 der Vereinbarung

25 Rahmenvereinbarung vom 24. Juni 2005 fiir die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich
(Rahmenvereinbarung, IRV; BSG 632.1)
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Aus diesem Grund verankert Artikel 8 der vorliegenden Weiterbildungsfinanzierungsvereinba-
rung, dass die Vereinbarungskantone dieses Verfahren zur Streitbeilegung anwenden, bevor
sie den Streit vor dem Bundesgericht anhéngig machen. Dieses Streitbeilegungsverfahren ist
zweistufig. Es besteht aus einem informellen Vorverfahren vor dem Prasidium der Konferenz
der Kantonsregierungen und einem férmlichen Vermittlungsverfahren vor der Interkantonalen
Vertragskommission. Zweck der (freiwillig) ibernommenen Verpflichtung, an den Streitbeile-
gungsverfahren teilzunehmen, ist die Vermeidung einer Klage gemass Artikel 120 Absatz 1
Buchstabe b BGG?.

Artikel 9

Mit der Mitteilung an die GDK wird der Beitritt eines Kantons zur Vereinbarung wirksam. Sie
ist aber im Kanton noch nicht anwendbar. Anwendbar wird sie nach Artikel 10 erst, wenn ihr
mindestens 18 Kantone beigetreten sind und sie daher in Kraft tritt.

Artikel 10

Grundsatzlich ist ein angemessener Ausgleich der finanziellen Belastungen der Kantone infol-
ge der Weiterbildungsfinanzierung nur dann méglich, wenn alle Kantone der Vereinbarung
beitreten und diese einvernehmlich vollziehen.

Fur den Fall, dass nicht alle Kantone beitreten, wurde ein Mindestquorum von 18 Kantonen
vorgesehen, wie es auch in anderen interkantonalen Vereinbarungen blich ist. Demgemass
tritt die Vereinbarung in Kraft, wenn ihr mindestens 18 Kantone beigetreten sind. Die vorlie-
genden Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung ist dem Bund zur Kenntnis zu bringen, dies
in Anwendung von Artikel 48 Absatz 3 der Bundesverfassung, wonach Vertradge zwischen
Kantonen dem Recht und den Interessen des Bundes nicht zuwiderlaufen durfen.

Die Finanzierung der arztlichen Weiterbildung gehdrt nicht zu den in Art. 48a der Bundesver-
fassung genannten Aufgabenbereichen, bei denen der Bund eine interkantonale Vereinba-
rung fur allgemeinverbindlich erklaren oder alle Kantone zur Beteiligung an einer solchen ver-
pflichten kénnte. Daher wird angestrebt, dass alle Kantone der vorliegenden Weiterbildungsfi-
nanzierungsvereinbarung beitreten. Nur so kann sie die den Zweck einer angemessenen Las-
tenverteilung erreichen.

Artikel 11

Absatz 1

Wie der Beitritt erfolgt auch der Austritt eines Kantons durch Erklarung gegeniiber der GDK.
Der Austritt wird aber erst wirksam, wenn das der Erklarung folgenden Kalenderjahr abgelau-
fen ist. Die Kompetenz zur Beschlussfassung tber einen allfalligen Austritt richtet sich nach
dem jeweiligen kantonalen Recht. Der Austritt eines Kantons beendet gleichzeitig die Verein-
barung, wenn dadurch das erforderliche Quorum von 18 Kantonen unterschritten wird.

Absatz 2

Um mit der vorliegenden Vereinbarung eine gewisse Nachhaltigkeit und Berechenbarkeit der
arztlichen Weiterbildungsfinanzierung zu erreichen, wird in Absatz 2 der Austritt in den ersten
funf Jahren seit Inkrafttreten der Vereinbarung ausgeschlossen. Demnach gilt die in Absatz 1
verankerte Austrittfrist in den ersten fiinf Jahren seit Inkrafttreten der Vereinbarung nicht.

Artikel 12

Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen, d.h. sie endet erst, wenn das
in Artikel 11 Absatz 1 vereinbarte Quorum wegen erfolgten Austritten nicht mehr erreicht wird
oder wenn eine neue Vereinbarung die vorliegende ablost.

26 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 {iber das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR
173.110)
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Anhang zur Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung

Der Tabelle im Anhang zur Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung kann enthommen wer-
den, dass der Kanton Bern gestitzt auf die Daten des Bundesamts fiir Statistik (Datenjahr
2012) CHF 159366 in den interkantonalen Ausgleich einzahlen misste, wogegen alle ande-
ren Kantone mit Universitatsspitalern einen Beitrag aus dem interkantonalen Ausgleich bezie-
hen kbénnten. Gestltzt auf die inzwischen vorliegenden Daten des Datenjahrs 2014 muisste
der Kanton Bern CHF 445 625 in den interkantonalen Ausgleich einzahlen, wogegen alle an-
deren Kantone mit Universitatsspitédlern einen Beitrag aus dem interkantonalen Ausgleich be-
ziehen kénnten. Das Vorgehen zur Berechnung der Ausgleichsbetrage wird im Folgenden
gemass den in Artikel 5 der Vereinbarung beschriebenen Schritten sowohl fir das Datenjahr
2012 als auch fir das Datenjahr 2014 nachvollzogen?’. Zudem werden die Ausgleichsbeitrage
des Kantons Bern (BE) exemplarisch mit jenen der Kantone Basel-Stadt (BS) und Zurich (ZH)
verglichen. Die lllustration basiert auf der Annahme, dass samtliche Kantone der Vereinba-
rung beitreten.

1. Ermittlung der Beitragsleistungen pro Kanton (Anzahl Arztinnen und Arzte in Weiterbildung
multipliziert mit der Pauschale von CHF 15‘000)

Datenjahr 2012 Datenjahr 2014
Beitragsleistung BE CHF 16'303'050 CHF 16'736'700
Beitragsleistung BS CHF 10'351'500 CHF 9'897'751
Beitragsleistung ZH CHF 25'265'850 CHF 27'328'200

2. Summierung der Beitragsleistungen aller Vereinbarungskantone (Gesamtbetrag, der in
der Schweiz fur arztliche Weiterbildung aufgewendet wurde)

Datenjahr 2012 Datenjahr 2014
Summe der Beitragsleis-
tungen aller Vereinba- CHF 132'940'950 CHF 140'221'652
rungskantone

3. Teilung der Summe durch die Bevolkerung der Beitragskantone (ergibt die Beitragsleis-
tung pro Kopf der Schweizer Bevdlkerung)

Datenjahr 2012 Datenjahr 2014
Beitragsleistung pro Kopf CHF 1327940950 CHF 16.71 CHEF 140'2217652 _ CHF 17.02
7'954'662 ' 8237666 '

4. Multiplikation des gemittelten pro Kopf-Beitrages eines jeden Vereinbarungskantons mit
seiner Bevolkerung (ergibt den Soll-Beitrag fur arztliche Weiterbildung)

Datenjahr 2012 Datenjahr 2014
Soll-Beitrag BE CHF 16'462'416 CHF 17182'326
Soll-Beitrag BS CHF 3'112'755 CHF 3244'055
Soll-Beitrag ZH CHF 23'270'184 CHF 24'619'856

5. Gegenuberstellung der Beitragsleistung eines jeden Vereinbarungskantons mit den gemit-
telten Werten (Vergleich des effektiven Beitrags mit dem Soll-Beitrag)

Vergleich Ist — Soll BE:

Datenjahr 2012 Datenjahr 2014
CHF 16'303'050 — CHF 16'462'416 = —CHF 159366 CHF 16'736'700 — CHF 17'182'326 = —CHF 445'625

27 Kleine Rundungsungenauigkeiten wurden in den Tabellen nicht bereinigt.
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Vergleich Ist — Soll BS:

Datenjahr 2012 Datenjahr 2014
CHF 10'351'500 — CHF 3'112'755 = CHF 7'238'745 CHF 9'897'751 — CHF 3'244'055 = CHF 6'653'695

Vergleich Ist-Soll ZH:

Datenjahr 2012 Datenjahr 2014
CHF 25'265'850 — CHF 23'270'184 = CHF 1'995'666 CHF 27'328'200 — CHF 24'619'856 = CHF 2'708'344

6. Die Differenz der Werte geméass Schritt 5 bildet den vom Vereinbarungskanton als Aus-
gleich zu zahlenden bzw. zu beziehenden Beitrag.

Im Anhang zur Weiterbildungsvereinbarung wird festgehalten, dass die Tabelle mit den auf die
Vereinbarungskantone entfallenden Ausgleichsbetragen vor dem Inkrafttreten der Vereinba-
rung noch mit den zuletzt verfligbaren Datengrundlagen gemass den Artikeln 3 und 5 aktuali-
siert wird. In der Zwischenzeit liegen wie erwahnt die Daten des Datenjahres 2014 vor. Die
Daten beider Datenjahre dienen aber ausschliesslich der lllustration. Im Hinblick auf das In-
krafttreten der interkantonalen Vereinbarung werden die Betrage massgebend sein, die sich
fur das betreffende Jahr aufgrund der Berechnung nach Artikel 5 der Vereinbarung ergeben.

4. Anderung des Beitrittsbeschlusses vom 7. Juni 2016

Die Vereinbarung ist ein interkantonaler Vertrag. Nach Artikel 74 Absatz 2 Buchstabe b der
Kantonsverfassung genehmigt der Grosse Rat die interkantonalen Vertrage, soweit diese
nicht in die alleinige Zustandigkeit des Regierungsrates fallen. Nach Artikel 88 Absatz 4 der
Kantonsverfassung fallen in die alleinige Zusténdigkeit des Regierungsrates kurzfristig kind-
bare interkantonale Vertrage, die entweder im Bereich seiner Verordnungskompetenzen lie-
gen oder von untergeordneter Bedeutung sind.

Als kurzfristig kiindbar gilt ein Vertrag mit einer Kiindigungsfrist von bis zu einem Jahr.?® Die
vorliegende Vereinbarung halt in Artikel 13 Absatz 2 fest, dass ein beigetretener Kanton sei-
nen Austritt frihestens auf das Ende des flinften Jahres seit Inkrafttreten der Vereinbarung
erklaren kann. Somit ist nicht der Regierungsrat, sondern der Grosse Rat zustandig, um der
Vereinbarung beizutreten oder ihr nicht beizutreten. Folglich ist er auch zustandig, seinen am
7. Juni 2016 gefallten Beschluss teilweise zu &ndern.

5. Erlauterungen zu den Bestimmungen des Anderungsbeschlusses

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Grossratsbeschluss vom 7. Juni 2016
aus den in vorstehender Ziffer 2.8 dargelegten Griinden zu andern, d.h.

¢ in Artikel 1 darauf zu verzichten, der Vereinbarung nur beizutreten, sofern ihr alle 26 Kan-
tone beitreten,

o Artikel 3 Absatz 2 aufzuheben und so darauf zu verzichten, dass der Regierungsrat die
Vereinbarung zu kindigen hat, sofern die Anzahl beigetretener Kantone unter 26 fallt.

Mit dem so ge&anderten Artikel 1 wiirde der Kanton Bern der Vereinbarung ohne Vorbehalt
beitreten. Diesen Beitrittsbeschluss wirde der Regierungsrat an die GDK weiterleiten. Die
Vereinbarung wird aber nach Artikel 10 dieser Vereinbarung nur in Kraft treten, wenn ihr min-
destens 18 Kantone beigetreten sind.

28 Kalin/Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Bern 1995, Note 14 zu Art. 88
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Mit der Aufhebung von Artikel 3 Absatz 2 bliebe noch Absatz 1, wonach der Grosse Rat den
Regierungsrat ermdachtigt, die Vereinbarung gemass ihrem Artikel 11 zu kiindigen. Dass der
Grosse Rat dem Regierungsrat diese Kiuindigungsbefugnis Gbertragen kann, ergibt sich aus

Artikel 69 Abséatze 1 und 2 der Kantonsverfassung. Damit kann der Regierungsrat auf veran-
derte Verhéaltnisse reagieren und aus der Vereinbarung austreten, sofern sich ein Verbleiben
fur den Kanton als nachteilig erweist.

6. Verhaltnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm) und
anderen wichtigen Planungen

Die Richtlinien der Regierungspolitik Aussern sich nicht explizit zur Finanzierung der arztlichen
Weiterbildung. Ein Beitritt zur Vereinbarung steht aber auch nicht im Widerspruch zu den Re-
gierungsrichtlinien, sondern vielmehr im Einklang mit den Zielen der Versorgungsplanung ge-
mass Spitalversorgungsgesetz, wonach ein flachendeckendes, qualitativ gutes und wirtschaft-
lich tragbares Gesundheitswesen sicherzustellen ist. Auch die durch den Regierungsrat bean-
tragte teilweise Anderung des Beitrittsbeschlusses vom 7. Juni 2016 erweist sich als konform
mit den Regierungsrichtlinien und mit den Zielen der Versorgungsplanung.

7. Finanzielle Auswirkungen

Die urspriinglichen Berechnungen der GDK zum interkantonalen Ausgleich der WFV auf der
Datenbasis des Jahres 2010 hatten seinerzeit ergeben, dass der Kanton Bern mit Einnahmen
aus dem interkantonalen Ausgleich von rund CHF 1,4 Mio. rechnen kann. Diese Einnahmen
wurden im Planungsprozess 2014 in den Aufgaben- und Finanzplan ab dem Jahr 2017 einge-
stellt.

Zufolge der Datenbasis des Jahres 2012 hatte der Beitritt des Kantons Bern zur Vereinbarung
und der damit verbundene interkantonale Ausgleich aber keine Einnahme mehr zur Folge
gehabt, sondern eine zusatzliche finanzielle Belastung des Kantons Bern von rund jahrlich
CHF 160 000. Der Voranschlag 2017 und der Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2020 wurden
entsprechend angepasst.

Auf der Datenbasis des Jahres 2014 hatte sich sodann eine finanzielle Belastung des Kantons
Bern aus dem interkantonalen Ausgleich in der Hohe von CHF 445 625 ergeben.

Die effektive Belastung des Kantons Bern, welche gestiitzt auf dasjenige Datenjahr resultiert,
das beim Inkrafttreten der Vereinbarung zur Anwendung kommt, wird innerhalb des Rahmenk-
redits 2016 - 2019 (GRB 628/2015) aufgefangen.

Der bereits beschlossene Beitritt zur Vereinbarung hat zur Folge, dass der Regierungsrat die
Buchstaben a und b von Artikel 31 Absatz 2 SpVV auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Vereinbarung aufheben wird, da die Vereinbarung nicht nur fir den ersten, sondern auch fur
zusatzliche Facharzttitel Beitrage vorsieht bzw. in Artikel 2 nicht ausschliesst.?® Fir rund 20
bis 40 Arztinnen und Arzte, die bereits einen Facharzttitel erlangt haben und sich nun in Wei-
terbildung zu einem weiteren Facharzttitel befinden, sind somit neu ebenfalls Pauschalen zu
gewahren. Dies fuhrt zu einer zusatzlichen finanziellen Belastung des Kantons Bern in der
Grossenordnung von jahrlich rund 300000 bis 600‘000 Franken. Diese zusatzliche Belastung
wirkt sich nicht auf den Aufgaben- und Finanzplan ab dem Jahr 2018 aus, da der Regierungs-
rat darin vorsorglich die erforderlichen Mittel eingestellt hat, damit den bernischen Spitalern im
Falle eines Zustandekommens der Vereinbarung und eines Beitritts des Kantons Bern kiinftig
eine Pauschale von 15 000 Franken pro Jahr und Vollzeitdquivalent nach den Vorgaben der
Weiterbildungsvereinbarung gewéhrt werden kann

Die Vollzugskosten der Vereinbarung werden gemass Artikel 7 von den Vereinbarungskanto-
nen nach Massgabe der Bevdlkerungszahl getragen (vgl. die Ausfihrungen oben zu Artikel 7).
Diese Kosten bilden einen Bestandteil des Budgets der GDK und lassen sich nicht exakt be-
stimmen.

29 vgl. Erlauterung zu Artikel 2 Absatz 3 der Vereinbarung (vorne in Ziffer 3 dieses Vortrags)



20

Kantone Fran_ken Franken
(Datenbasis 2012)% (Datenbasis 2014)

AG -2'060701 -1'881'463
Al -263'102 -269'867
AR -148185 -69'478
BE -159'366 -445'625
BL -1'233'508 -904'059
BS 7238745 6'653'695
FR -1'468'716 -1'971°037
GE 2408753 5'408°296
GL -274'558 -282'124
GR -147'664 -30'624
JuU -344'321 -342'764
LU -1'086°'142 -1'045'454
NE -440142 -575'712
NW -410'503 -370'236
ow -363'622 -374'839
SG 169787 694'328
SH -419'773 -545'137
SO -1'520°352 -2'055'728
SZ -1'675'471 -1'723'816
TG -1'146°256 -1'331'766
TI -71'503 -1'489'383
UR -322'216 -324'179
VD 3'677'783 2'085'420
VS -928'977 -1'391'436
ZG -1'005'656 -1'025’356
ZH 1995666 2'708'344

8. Personelle und organisatorische Auswirkungen

Die beantragten beiden Anderungen des Grossratsbeschlusses vom 7. Juni 2016 sowie der
bereits beschlossene Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung wirken sich auf den Kanton
Bern weder personell noch organisatorisch aus.

9. Auswirkungen auf die Gemeinden

Die beantragten beiden Anderungen des Grossratsbeschlusses vom 7. Juni 2016 sowie der
bereits beschlossene Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung haben keine Auswirkungen auf
die Gemeinden.

10. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Die beantragten beiden Anderungen des Grossratsbeschlusses vom 7. Juni 2016 sowie der
bereits beschlossene Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung wirken sich nicht auf die
Volkswirtschaft aus.

%0 vereinbarungskantone, bei denen der Frankenbetrag negativ ausféllt, zahlen in den Ausgleich ein.
Vereinbarungskantone, bei denen der Frankenbetrag positiv ausfallt, beziehen aus dem Ausgleich.
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11. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Der Regierungsrat fiihrte vom 3. Juli 2015 bis zum 1. Oktober 2015 ein Vernehmlassungsver-
fahren durch. Diesem Verfahren lag der damalige Antrag des Regierungsrates zu Grunde,
d.h. die in den Grossratsbeschluss vom 7. Juni 2016 aufgenommenen beiden Zusatze (Beitritt
aller 26 Kantone und Kindigung, sobald ein anderer Kanton kiindigt) waren darin nicht enthal-
ten.

Von rund 170 Vernehmlassungsadressaten haben 44 Stellung genommen. Die Vorlage stiess
auf breiteste Zustimmung. Ausser der SVP hat niemand den Beitritt zur Vereinbarung abge-
lehnt. Zugestimmt haben insbesondere der Verband diespitéler.be, der VPSB®!, die Arztege-
sellschaft des Kantons Bern, santésuisse sowie der VSAO®*. Diverse Vernehmlassende ha-
ben mangels Betroffenheit geantwortet, dass sie auf eine Stellungnahme verzichten oder kei-
ne Bemerkungen haben.

12. Antrag
Gestltzt auf diese Ausfuihrungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, den Gross-
ratsbeschluss vom 7. Juni 2016 zu andern, d.h.

e in Artikel 1 darauf zu verzichten, der Vereinbarung nur beizutreten, sofern ihr alle 26 Kan-
tone beitreten,

o Artikel 3 Absatz 2 aufzuheben und so darauf zu verzichten, dass der Regierungsrat die
Vereinbarung zu kindigen hat, sofern die Anzahl beigetretener Kantone unter 26 fallt.

Bern, 22. Marz 2017 Im Namen des Regierungsrates
Die Prasidentin: Simon
Der Staatsschreiber: Auer

31 verband der Privatspitaler des Kantons Bern
32 gchweizerischer Verband der Assistenz- und Oberérzte/innen



Antrage des Regierungsrates und der Kommission
RRB Nr. 700
2016 12 GEF _Grossratsbeschluss2_ Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung WFV_2014.GEF.12855

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat | Antrag Kommission | Antrag Regierungsrat Il

Grossratsbeschlussbetreffend
den Beitritt zur Interkantonalen
Vereinbarung Uber die kantona-
len Beitrdge an die Spitaler zur
Finanzierung der arztlichen Wei-
terbildung und deren Ausgleich
unter den Kantonen (Weiterbil-
dungsfinanzierungsvereinba-
rung, WFV)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Der Erlass 812.12 Grossratsbeschluss
betreffend den Beitritt zur Interkantona-
len Vereinbarung tber die kantonalen
Beitrage an die Spitéler zur Finanzie-
rung der &rztlichen Weiterbildung und
deren Ausgleich unter den Kantonen
vom 07.06.2016 (Weiterbildungsfinan-
zierungsvereinbarung, WFV) (Stand
01.01.2050) wird wie folgt geandert:

Art. 1 Art. 1 Abs. 1 (geandert)




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Antrag Regierungsrat |l

! Der Kanton tritt der unter der BSG-
Nummer ... veroffentlichten Interkanto-
nalen Vereinbarung vom 20. November
2014 uber die kantonalen Beitrage an
die Spitéler zur Finanzierung der &arztli-
chen Weiterbildung und deren Aus-
gleich unter den Kantonen (Weiterbil-
dungsfinanzierungsvereinbarung,
WEV) bei, sofern ihr alle 26 Kantone
beitreten.

! Der Kanton tritt der unter der BSG-
Nummer ... veréffentlichten Interkan-
tonalen Vereinbarung vom 20. Novem-
ber 2014 (ber die kantonalen Beitrage
an die Spitaler zur Finanzierung der
arztlichen Weiterbildung und deren
Ausgleich unter den Kantonen (Weiter-
bildungsfinanzierungsvereinbarung,
WEV) bei;-sefernihr-alle 26 Kantone-
beitreten.

Art. 3

? Der Regierungsrat kiindigt die Ver-
einbarung, wenn die Anzahl Kantone
gemass Artikel 1 unterschritten wird.

Art. 3 Abs. 2 (aufgehoben)

? Aufgehoben.

Keine Anderung anderer Erlasse.

Keine Aufhebungen.

V.

1. Der Regierungsrat bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens die-

ses Grossratsbeschlusses.

2. Dieser Beschluss unterliegt der fa-
kultativen Volksabstimmung.

Bern, 22. Marz 2017

Im Namen des Regierungsrates
Die Prasidentin: Simon
Der Staatsschreiber: Auer

Bern, 16. Mai 2017

Im Namen der Kommission
Der Prasident: Kohler

Bern, 28. Juni 2017

Im Namen des Regierungsrates
Der Prasident: Pulver
Der Staatsschreiber: Auer
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Interkantonale Vereinbarung vom 20. November 2014 iiber die kantonalen
Beitrdge an die Spitéler zur Finanzierung der drztlichen Weiterbildung und
deren Ausgleich unter den Kantonen
(Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung; WFV)

vom unbekannt (Stand unbekannt)

Prdambel
In Erwagung dass

die Versorgung der Bevodlkerung mit Facharzten langfristig gesichert werden
muss;

die Kantone beschlossen haben, sich verstarkt in der Weiterbildung zu engagie-
ren;

demgemass auch die Spitaler mit anerkannten Weiterbildungsstatten von den
Kantonen finanziell zu unterstitzen und sich hieraus ergebende unterschiedli-
che Belastungen unter den Kantonen auszugleichen sind;

beschliesst die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirekto-
rinnen und -direktoren (GDK):

Art. 1 Gegenstand und Zweck

' Die Vereinbarung legt den Mindestbeitrag fest, mit dem sich die Standortkan-
tone an den Kosten der Spitaler fiir die erteilte strukturierte Weiterbildung von
Arztinnen und Arzten geméss Bundesgesetz vom 23 Juni 2006 Uber die univer-
sitaren Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG)" beteiligen.

2 Sie regelt zudem den Ausgleich des unterschiedlichen Kostenaufwands der
Kantone durch die Gewahrung des Mindestbeitrags gemass Absatz 1.

" SR 811.11
* Anderungstabellen am Schluss des Erlasses
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Art. 2 Beitrdge der Standortkantone

' Die Standortkantone richten den Spitalern pro Jahr und Arztin und Arzt in Wei-
terbildung (Vollzeitaquivalent) pauschal CHF 15000 aus, sofern die betreffende
Arztin oder der betreffende Arzt im Zeitpunkt der Erlangung des Universitatszu-
lassungsausweises ihren oder seinen Wohnsitz in einem der Vereinbarung bei-
getretenen Kanton hatte.

2 Alifallige hohere Beitrage der Standortkantone oder Beitrage der Standortkan-
tone fiir Arztinnen und Arzte, die im Zeitpunkt der Erlangung des Universitéts-
zulassungsausweises ihren Wohnsitz nicht in einem der Vereinbarung beigetre-
tenen Kanton hatten, werden unter den Kantonen nicht ausgeglichen.

% Die Standortkantone Uberpriifen, ob die Weiterbildungsstéatten ihrer Spitéler
Uber eine Anerkennung gemass der vom Bund akkreditierten Weiterbildungs-
ordnung verfiigen.

* Der Beitrag gemass Artikel 2 Absatz 1 wird jeweils an die Preisentwicklung an-
gepasst, wenn der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) um mindestens
10 Prozent gestiegen ist. Ausgangspunkt ist der Stand des LIK bei Vertragsab-
schluss (Basis Dezember 2010 = 100). Das gemass Artikel 6 Absatz 2 zu erlas-
sende Geschaftsreglement regelt die Einzelheiten. Die Beschlussfassung er-
folgt bis zum 30. Juni mit Wirkung ab dem folgenden Kalenderjahr.

Art. 3 Anzahl der Arztinnen und Arzte in Weiterbildung

' Die Anzahl der Arztinnen und Arzte (Vollzeitaquivalente), fiir die den Spitélern
Beitrage gewahrt werden, richtet sich nach der Erhebung des Bundesamtes fur
Statistik (BFS). Vorbehalten bleiben Korrekturen gemass Artikel 2 Absatz 2 und
aufgrund von Plausibilisierungen gemass Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e.

Art. 4 Standortkanton
' Standortkanton ist der Kanton, in dem das Spital liegt.

Art. 5 Berechnung des Ausgleichs
' Der Ausgleich unter den Kantonen wird in folgenden Schritten ermittelt:

Ermittlung der Beitragsleistungen gemass Artikel 2 Absatz 1 pro Kanton;
Summierung der Beitragsleistungen aller Vereinbarungskantone;

Teilung der Summe durch die Bevdlkerung der Vereinbarungskantone;
Multiplikation des gemittelten pro Kopf-Beitrages eines jeden Ver-
einba-rungskantons mit seiner Bevolkerung;

Gegenlberstellung der Beitragsleistung eines jeden Vereinbarungs-
kan-tons mit den gemittelten Werten;

AWN =

[$)]
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6 Die Differenz der Werte gemass Schritt 5 bildet den vom Vereinba-
rungs-kanton als Ausgleich zu zahlenden bzw. zu beziehenden Beitrag.

2 Der Ausgleich erfolgt jéhrlich.

Art. 6 Versammlung der Vereinbarungskantone

' Der Vollzug dieser Vereinbarung obliegt der Versammlung der Vereinbarungs-
kantone (Versammlung).

2 Die Versammlung hat folgende Aufgaben:

Wahl des Vorsitzes;

Erlass eines Geschéaftsreglements;

Bezeichnung der Geschéaftsstelle;

Anpassungen des Mindestbeitrags gemass Artikel 2 Absatz 4;
Plausibilisierung der Vollzeitdquivalente gemass Artikel 3;
Festlegung des Ausgleichs gemass Artikel 5;

Jahrliche Berichterstattung an die Vereinbarungskantone.

® Die Beschliisse der Versammlung erfordern Einstimmigkeit. Die Beschliisse
gemass Absatz 2 Buchstabe d, e und f gelten ab dem folgenden Jahr.

Q ™D QO T O

Art. 7 Vollzugskosten

' Die Vollzugskosten dieser Vereinbarung werden von den Vereinbarungskanto-
nen nach Massgabe der Bevidlkerungszahl getragen

Art. 8 Streitbeilegung

' Die Vereinbarungskantone verpflichten sich, vor Anrufung des Bundesgerichts
das im vierten Abschnitt der Rahmenvereinbarung vom 24. Juni 2005 fir die
Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (Rahmenvereinbarung, IRV)" geregelte
Streitbeilegungsverfahren anzuwenden.

Art. 9 Beitritt

' Der Beitritt zu dieser Vereinbarung wird mit der Mitteilung an die GDK wirk-
sam.

Art. 10 Inkrafttreten

' Diese Vereinbarung tritt in Kraft, wenn ihr mindestens 18 Kantone beigetreten
sind. Sie ist dem Bund zur Kenntnis zu bringen.

" BSG 632.1
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Art. 11 Austritt und Beendigung der Vereinba-rung

' Jeder Vereinbarungskanton kann den Austritt aus der Vereinbarung beschlies-
sen und durch Erklarung gegeniiber der GDK austreten. Der Austritt wird mit
dem Ende des auf die Erklarung folgenden Kalenderjahres wirksam und been-
det die Vereinbarung, wenn durch den Austritt die Zahl der Vereinbarungskanto-
ne unter 18 fallt.

2 Der Austritt kann friihestens auf das Ende des flinften Jahres seit Inkrafttreten
der Vereinbarung erklart werden.

Art. 12 Geltungsdauer
' Diese Vereinbarung gilt unbefristet.

A1 Anhang zur Weiterbildungsfinanzierung

Art. A1-1
' Tabelle der von den Kantonen als Ausgleich zu zahlenden bzw. zu beziehen-
den Beitrage

Kantone Franken (Datenbasis 2012)
AG -2'060'701
Al -263'102
AR 148'185
BE -159'366
BL -1'233'508
BS 7'238'745
FR -1'468'716
GE 2'408'753
GL -274'558
GR -147'664
Ju -344'321
LU -1'086'142
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Kantone Franken (Datenbasis 2012)
NE -440'142
NW -410'503
ow -363'622
SG 169'787
SH -419'773
SO -1'520'352
Sz 1'675'471
TG -1'146'256
Tl -71'503
UR -322'216
VD 3'677'783
VS -928'977
ZG -1'005'656
ZH 1'995'666

2 Die Tabelle wird vor dem Inkraftireten noch mit den verfligbaren Datengrundla-
gen gemass Artikel 3 und 5 aktualisiert.

Bern, 20. November 2014

Im Namen der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und -direktoren

Der Prasident:

Philippe Perrenoud, Regierungsrat

Der Zentralsekretar:
Michael Jordi



Anderungstabelle - nach Beschluss

Beschluss Inkrafttreten Element Anderung BAG-Fundstelle

keine Angabe keine Angabe Erlass Erstfassung




Anderungstabelle - nach Artikel

Element

Beschluss

Inkrafttreten

Anderung

BAG-Fundstelle

Erlass

keine Angabe

keine Angabe

Erstfassung




	2014.GEF.12855-vortrag-28.06.2017-de
	1. Zusammenfassung
	2. Ausgangslage 
	2.1 Fehlende Finanzierungregelung im Krankenversicherungsgesetz
	2.2 Vorschläge der Arbeitsgruppe
	2.3 Ergebnisse der ersten Vernehmlassung
	2.4 Ergebnisse der zweiten Vernehmlassung
	2.5 Annahme der Vereinbarung durch GDK-Plenarversammlung
	2.6 Änderungen gegenüber geltendem kantonalem Recht
	2.6.1 Geltendes kantonales Recht
	2.6.2 Voraussichtliche Rechtslage ab dem Jahr 2018 bei Beitritt zur Vereinbarung

	2.7 Beschluss des Grossen Rates vom 7. Juni 2016 und anschliessende Entwicklung
	2.8 Argumente des Regierungsrates für den Beitritt zur Vereinbarung
	2.8.1 Allgemeine Ausführungen
	2.8.2 Neue Tatsache (100 neue Studienplätze für Humanmedizin)
	2.8.3 Bisher wenig thematisierte Aspekte des Geschäfts

	2.9 Neue BFS-Daten als Basis zur Neuberechnung des Ausgleichs
	2.10 Parlamentarische Vorstösse

	3. Inhalt des interkantonalen Vertrags
	4. Änderung des Beitrittsbeschlusses vom 7. Juni 2016 
	5. Erläuterungen zu den Bestimmungen des Änderungsbeschlusses 
	6. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm) und anderen wichtigen Planungen
	7. Finanzielle Auswirkungen 
	8. Personelle und organisatorische Auswirkungen 
	9. Auswirkungen auf die Gemeinden 
	10. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 
	11. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens
	12. Antrag 

	2014.GEF.12855-rrb-28.06.2017-de
	2014.GEF.12855-beilage-vereinbarung-22.03.2017-de

